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Präambel 
 
1Zur Schaffung eines einheitlichen Tarifrechts für alle Beschäftigten und einer einheitlichen 
Grundlage für die Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten der Charité Universitätsmedizin Ber-
lin, haben sich die Tarifvertragsparteien auf diesen Tarifvertrag Charité geeinigt. 2Die Tarifver-
tragsparteien haben dafür den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) als Grundlage 
verwendet und an die Gegebenheiten und Besonderheiten bei der Charité angepasst. 3Diese 
Verfahrensweise geschah vor dem Hintergrund, den Beschäftigten das notwendige Vertrauen in 
diesen Tarifvertrag zu geben und eine erfolgreiche Umsetzung der wirtschaftlichen und medizi-
nischen Ziele der Charité zu ermöglichen.  

 
 
 
 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - nachfolgend Beschäftigte 

genannt -, die in einem Arbeitsverhältnis zur Charité - Universitätsmedizin Berlin stehen.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 
 

a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre  
Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie Chefärztin-
nen/Chefärzte, 
 

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinausgehendes 
regelmäßiges Entgelt erhalten, 

 
c) Nicht belegt 

 
d) Nicht belegt 

 
e) Nicht belegt 

 
f) Nicht belegt 

 
g) Nicht belegt 

 
h) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, sowie Volon-
tärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten, 

 
i) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt 

werden, 
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j) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 

 
k) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, sofern de-

ren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 
 
l) Nicht belegt 

 
m) Nicht belegt 
 
n) Nicht belegt 
 
o) Nicht belegt 
 
p) Nicht belegt 
 
q) Nicht belegt 
 
r) Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte 

und Lehrbeauftragte an der Charité, soweit andere gesetzliche oder tarifvertragliche 
Regelungen für diese gelten. 

 
s)  Nicht belegt 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. r: 
Ausgenommen sind auch wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten, Verwalterinnen/Verwalter 
von Stellen wissenschaftlicher Assistentinnen/Assistenten und Lektorinnen/Lektoren, soweit und 
solange entsprechende Arbeitsverhältnisse am 1. Januar 2007 bestehen oder innerhalb der Um-
setzungsfrist des § 72 Abs. 1 Satz 8 HRG begründet werden (gilt auch für Forschungseinrichtun-
gen); dies gilt auch für nachfolgende Verlängerungen solcher Arbeitsverhältnisse.  
 
 
(3)  Nicht belegt 
 
 

§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 
 
(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, 

wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis.  

  
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können 

gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 
(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine kürze-

re Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss an 
das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit. 
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§ 3 

Allgemeine Arbeitsbedingungen 
 
(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche 

Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wah-
ren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. 

 
(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonsti-

ge Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit 
Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäftigten derartige Vergünsti-
gungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig 

vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder 
mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen 
Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchti-
gen. 

 
(4)  1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäftigte/n zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem 
beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt handeln, soweit 
sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

 
(5)  1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie 

können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n aus-
üben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 

 
(6)   1Für die Schadenshaftung der/des Beschäftigten finden die für die Beamten der Charité 

jeweils geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 2§ 54 TV-Charité BT-C bleibt 
hiervon unberührt. 

 
 

§ 4 
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

 
(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder abgeord-

net werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des 
bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet 
werden, so sind sie vorher zu hören. 

 
 
Protokollerklärungen zu Absatz 1: 
1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer anderen 

Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Arbeitgebers un-
ter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer ande-
ren Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers unter Fortsetzung 
des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

 



 7

 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer Zu-

stimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten zu-
gewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 
3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung 
nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 
Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vorübergehende 
Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der TV-Charité nicht zur Anwen-
dung kommt. 
 
 
(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des 

Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete 
Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613a BGB sowie ge-
setzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.  

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 3: 
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die auf 
Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der Personalgestellung 
werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich geregelt. 
 
 

§ 5 
Qualifizierung 

 
(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Inte-

resse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von Effek-
tivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steige-
rung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen 
Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung. 

 
(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar, 

aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet, 
aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet 
werden kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen der personalver-
tretungsrechtlichen Möglichkeiten. 3Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden da-
durch nicht berührt. 

 
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die 
übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 
c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; 

Umschulung) und 
d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizie-

rung). 
 
2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Beschäftig-
ten schriftlich bestätigt. 
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(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d - Anspruch auf 

ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, ob 
und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als Gruppenge-
spräch geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 

 
(5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme – einschließ-

lich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, grundsätz-
lich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizie-
rungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer fai-
ren Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individuellen Nutzens 
zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

 
(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 
 
(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen 

werden. 
 
(8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so an-

geboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird. 
 
 

Abschnitt II 
Arbeitszeit 

 
§ 6 

Regelmäßige Arbeitszeit 
 
(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 39 Stun-

den wöchentlich. 2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pau-
sen in die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus 
notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1: 
1Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt für Beschäf-
tigte, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des TV-Charité bereits eine Altersteilzeitvereinbarung 
abgeschlossen haben und deren Altersteilzeitarbeitsphase spätestens mit Inkrafttreten des TV-
Charité beginnt oder deren Altersteilzeitvereinbarung auf Basis einer 38,5 Stunden-Woche (Ta-
rifgebiet West) bzw. 40-Stunden-Woche (Tarifgebiet Ost) geschlossen wurde, 38,5 Stunden 
(Tarifgebiet West) bzw. 40 Stunden (Tarifgebiet Ost). 
 
2Für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2006 einen Antrag auf Altersteilzeit gestellt haben 
über den bis zum 28. Februar 2007 entschieden ist, gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass für den 
Durchschnitt der wöchentlichen Arbeitszeit die bis zum 31. Dezember 2006 individuell beste-
hende Arbeitszeit weiterhin gilt. 
 
 
Niederschrifterklärung zu der Protokollerklärung zu Absatz 1: 
Die Tarifvertragsparteien gehen übereinstimmend davon aus, dass über alle bis zum 31. De-
zember 2006 gestellten Anträge auf Altersteilzeit bis zum 28. Februar 2007 entschieden ist.  
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Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: 
Diese Regelung gilt für Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversi-
cherung der Arbeiter unterlegen hätte und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifvertra-
ges in einem Beschäftigungsverhältnis zur Charité - Universitätsmedizin Berlin stehen.  

 
 

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein 
Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 kann bei Be-
schäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer 
Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

 
(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschäftigte 

am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 von 
der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten 
zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feier-
tag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, 
um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: 
In der Zeit vom 1. Januar 2007 bis einschließlich 31. Dezember 2008 gelten anstelle von § 21 
TV-Charité die entsprechenden Regelungen des BAT/BAT-O bzw. BMT-G/BMT-G-O. 
 
 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3: 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen des 
Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten. 
 
 
(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer Be-

triebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von den 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 4: 
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit 
auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- 
und Feiertagen erreicht werden.  
 
 
(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten 

zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie – 
bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustim-
mung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.  

 
(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 

45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten zu-
sätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeit-
raums ausgeglichen. 

 
(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rah-

menzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täglichen Rah-
menzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 
Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 
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(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit. 
 
(9) Es kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem Tarifvertrag getroffen wer- 

den, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt.  
 
 
Protokollerklärung zu § 6: 
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte unab-
hängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und 7) möglich. 
2Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten.  
 
 

§ 7 
Sonderformen der Arbeit 

 
(1)  1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 

Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäftigte 
durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herangezo-
gen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbro-
chen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 
3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfas-
sen. 

 
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des 

Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von 
längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 
Stunden geleistet wird. 

 
(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außer-

halb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, 
um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 

der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, 
um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichba-
ren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.  

 
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 
 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmä-

ßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftig-
ten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten. 

 
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die 

über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 
1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hi-
nausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden. 
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(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 
 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6 über 45 Stunden 
oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

 
b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Abs. 7 außerhalb der 

Rahmenzeit, 
 
c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festgelegten 

täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstun-
den, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus 
nicht ausgeglichen werden, 

 
angeordnet worden sind. 

 
 

§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1 Die/Der Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeit-

zuschläge. ²Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde 
 

a) für Überstunden 
 -in den Entgeltgruppen 1 bis 9   30 v.H., 
 -in den Entgeltgruppen 10 bis 15  15 v.H., 
 
b) für Nachtarbeit      20 v.H., 
 
c) für Sonntagsarbeit     25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit    

 - ohne Freizeitausgleich    135 v.H., 
 - mit Freizeitausgleich    35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr  35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 
im Rahmen von Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit anfällt    20 v.H. 

 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen 
Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c bis f 
wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der/des Beschäftigten können, 
soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Ver-
hältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem je-
weiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 
5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1 Lit. a.) erster Spiegelstrich: 
Dies umfasst bis 31. Dezember 2008 die Lohngruppen 1 - 9, die Kr Gruppen Kr I - Kr VIII und 
die Vergütungsgruppen X – IVb (ohne Aufstieg nach IVa). Höhere Kr- und Vergütungsgruppen 
fallen unter den zweiten Spiegelstrich. 
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Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
1Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen 
Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 2Vom 1. Januar 
2007 bis 31.Dezember 2008 richtet sich das Entgelt nach den jeweils gültigen Stundensätzen 
der Lohn- und Vergütungstabellen des BMT-G und BAT. 
 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: 
Vom 1. Januar 2007 bis 31.Dezember 2008 richtet sich das Entgelt nach den jeweils gültigen 
Stundensätzen der Lohn- und Vergütungstabellen des BMT-G und BAT. 
 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden. 
2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags 
und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt. 
 
 
(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen 

Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit 
Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1: 
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleitzeit-
regelungen im Sinne der Protokollerklärung zu § 6 anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet 
worden.  
 
 
(3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie be-

trägt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Fei-
ertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle. 
3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Ruf-
bereitschaft beginnt. 4Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft einschließlich 
der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird jede angefangene Stunde auf eine volle Stunde 
gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 
1 bezahlt. 5Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto 
nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 6Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbe-
reitschaft. 7Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 6 liegt bei einer ununterbrochenen 
Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. 8In diesem Fall wird abweichend von 
den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v.H. des tariflichen Stunden-
entgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt.  

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 3: 
1Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den 
Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.2Für den Monat Januar 2007 gelten die Rege-
lungen nach BAT/BAT-O bzw. BMT-G/BMT-G-O. 
 
 
(4) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird im Besonderen Teil Charité (BT-C) geregelt. 2Bis 

zum Anpassen der Dienstpläne für den ärztlichen Dienst gelten die in der Charité am      
31. Dezember 2006 jeweils geltenden Bestimmungen fort, längstens bis zum 31. März 
2007.  
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(5) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzu-
lage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, 
erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro Stunde. 

 
(6) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro 

monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzula-
ge von 0,24 Euro pro Stunde. 

 
 

§ 9 
Bereitschaftszeiten 

 
(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz 

oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im 
Bedarfsfall die Arbeit selbstständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen 
die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit regel-
mäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Re-
gelungen: 

 
a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 
b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 

nicht gesondert ausgewiesen.  
c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die 

Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten.  
d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden 

wöchentlich nicht überschreiten. 
 
3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisations-
maßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereit-
schaftszeiten anfallen. 

 
(2) 1Im Geltungsbereich des Personalvertretungsgesetzes Berlin unterliegt die Anwendung 

dieser Vorschrift der Mitbestimmung im Sinne des § 85 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 
PersVGBln. § 6 Abs. 9 gilt entsprechend. 2Im Geltungsbereich des Betriebsverfassungs-
gesetzes unterliegt die Anwendung dieser Vorschrift der Mitbestimmung im Sinne des      
§ 87 Absatz 1 Nr. 2 BetrVG. 

 
 
Protokollerklärung zu § 9: 
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit.  
 
 

§ 10 
Arbeitszeitkonto 

 
(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 2Für 

die Charité kann eine Regelung in einem Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Be-
triebs-/Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt. 3Soweit ein Arbeitszeit-
korridor (§ 6 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeit-
konto einzurichten.  



 14

 
(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im ganzen 

Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle Beschäftigten 
der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, werden von 
den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

 
(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2 festge-

legten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch Frei-
zeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewandelte 
Zuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 2Weitere Kontingente (z.B. Rufbereit-
schafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Bu-
chung freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-
/Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf 
das Arbeitszeitkonto gebucht werden. 

 
(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen Ar-

beitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 
Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein. 

 
(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu treffen: 
 

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige Zeitgut-
haben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums anfallen dürfen; 

b) Nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen für das Ab-
buchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden durch die/den Be-
schäftigten; 

c) Die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (z.B. an so 
genannten Brückentagen) vorzusehen; 

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich kurz-
fristig widerruft. 

 
(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeitkontos 

vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und – bei Insol-
venzfähigkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen. 

 
 

§ 11 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit 

vereinbart werden, wenn sie  
 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange 
nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag bis zu fünf 
Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Ar-
beitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten 
der besonderen persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu 
tragen. 
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(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäfti-

gung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen die 
Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden 
Vereinbarung zu gelangen. 

 
(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäfti-

gung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei 
gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt 
berücksichtigt werden. 

 
 
Protokollerklärung zu Abschnitt II: 
Bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt.  
 
 

Abschnitt III 
Eingruppierung und Entgelt 

 
 
IIIa  Übergangsvorschriften für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2008 
 
(1) Vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2007 gelten die Lohn- und Vergütungstabellen 

des öffentlichen Dienstes (Tarifgebiet West) vom 1. Januar 2003.  
 
(2) Vom 1. Oktober 2007 bis 30. Juni 2008 gelten die Lohn- und Vergütungstabellen des öf-

fentlichen Dienstes (Tarifgebiet West) vom 1. Januar 2004.  
 
(3) Ab dem 1. Juli 2008 gelten die Lohn- und Vergütungstabellen des öffentlichen Dienstes 

(Tarifgebiet West) vom 1. Mai 2004.  
 
(4) 1Anstelle der Grundvergütung aus der Lebensaltersstufe, die der Angestellte aufgrund 

eines in der Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2008 vollendeten Lebensjahres 
mit ungerader Zahl erreicht, wird ab dem Monat, in dem der Angestellte ein Lebensalter 
mit ungerader Zahl vollendet, für die Dauer von 12 Monaten die Grundvergütung aus der 
bisherigen Lebensaltersstufe zuzüglich des halben Unterschiedsbetrages zur nächsthöhe-
ren Lebensaltersstufe gezahlt. 
2Der Angestellte, dessen Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 1. Januar 2007 bis zum 31. De-
zember 2008 beginnt und der in der Zeit zwischen der Einstellung und dem 31. Dezember 
2008 kein Lebensjahr mit ungerader Zahl mehr vollendet, erhält ab der Einstellung für die 
Dauer von 12 Monaten die Grundvergütung der nächstniedrigeren als der nach Abs. 4 Un-
terabsatz 1 zustehenden Lebensaltersstufe zuzüglich des halben Unterschiedsbetrages 
zur nächsthöheren Lebensaltersstufe. 
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(5) 1Anstelle des Monatstabellenlohnes aus der Stufe, die der Arbeiter aufgrund einer in der 

Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2008 vollendeten geraden Beschäftigungszeit 
erreicht, wird ab dem Monat, in dem der Arbeiter diese Beschäftigungszeit vollendet, für 
die Dauer von 12 Monaten der Monatstabellenlohn aus der bisherigen Stufe zuzüglich des 
halben Unterschiedsbetrags zur nächsthöheren Stufe gezahlt. 
2Der Arbeiter, dessen Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 
2008 beginnt und bei dem Zeiten im Sinne des Absatzes 5 Unterabsatz 1 mit der Folge 
angerechnet werden, dass er eine höhere als die erste Stufe erhalten würde, erhält, wenn 
er in der Zeit zwischen Einstellung und dem 31. Dezember 2008 keine gerade Beschäfti-
gungszeit mehr vollendet, ab der Einstellung für die Dauer von 12 Monaten den Monats-
tabellenlohn aus der nächstniedrigeren als der nach Unterabsatz 1 zustehenden Stufe zu-
züglich des halben Unterschiedsbetrages zur nächsthöheren Stufe. 
3Die Unterabsätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Arbeiter höher oder herabgrup-
piert wird. 
 

(6) Neueingestellte Beschäftigte werden in der Zeit vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezem-
ber 2008 gemäß der Vergütungs- und Lohnsystematik des BAT/BMT-G eingruppiert.  

 
(7) 1Zum 1. Januar 2007 werden die vom 1. Mai 2004 bis 31. Dezember 2006 nach den Ar-

beitsvertragsrichtlinien (AVR) der Charité Beschäftigten in die Vergütungs- und Lohnsys-
tematik des BAT/BMT-G unter Anrechung von Vorzeiten überführt. 2Rückwirkende Zah-
lungsansprüche werden dadurch nicht begründet.  

 
(8) Die Tarifverträge über ein Urlaubsgeld für Angestellte/Arbeiter der jeweiligen Tarifgebiete 

finden für alle Beschäftigten Anwendung. 
 
(9) Die Tarifverträge über eine Zuwendung für Angestellte/Arbeiter für die Tarifgebiete West 

und Ost finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die Höhe der Zuwendung jeweils 63 
v.H. des Zuwendungsbetrages des Tarifvertrages über eine Zuwendung für Angestellte 
vom 12. Oktober 1973, Tarifvertrages über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwen-
dung Ang-O) vom 10. Dezember 1990, Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter vom 
12. Oktober 1973, Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) 
vom 10 Dezember 1990, jeweils in der Fassung, die zum 1. Januar 2003 gegolten hat, be-
trägt.  
 

(10) Die Tarifverträge über eine Zuwendung für Angestellte/Arbeiter für die Tarifgebiete West 
und Ost finden für AVR-Beschäftigte mit der Maßgabe Anwendung, dass die Höhe der 
Zuwendung im Jahr 2007 10 v. H. und im Jahr 2008 20 v.H. des Zuwendungsbetrages 
des Tarifvertrages über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973, Tarifver-
trages über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom 10. Dezember 
1990, Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter vom 12. Oktober 1973, Tarifvertrag 
über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom 10 Dezember 1990, je-
weils in der Fassung, die zum 1. Januar 2003 gegolten hat, beträgt .  

 
(11) 1Im Jahr 2007 erhalten die Beschäftigten des Tarifgebietes West zusammen mit der Zu-

wendung eine Einmahlzahlung in Höhe von 250 Euro, die Beschäftigten des Tarifgebietes 
Ost in Höhe von 100 Euro. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten die Einmalzahlung in dem Um-
fang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der re-
gelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 3Die bis zum 31. 
Dezember 2006 nach AVR Beschäftigten sind hiervon ausgenommen.   

 
(12) Sonstige tarifliche Regelungen bezüglich Eingruppierung, Entgelt und sonstiger Leistun-

gen gelten gem. den bisherigen tariflichen Regelungen bis zum 31. Dezember 2008 fort, 
sofern in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist. 
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IIIb Für die Zeit ab 1. Januar 2009 gilt: 
 
(1) Die Regelungen dieses Abschnittes und des Abschnitts III gelten mit der Maßgabe, dass 

die Entgelttabellen des TVöD-Bund (Tarifgebiet West) vom 1. Oktober 2005 angewandt 
werden. 

 
(2) Die mit dem Entgelt für den Monat November 2009 zu zahlende Jahressonderzahlung 

berechnet sich für die Beschäftigten nach folgenden Maßgaben: 
 

1. Der Bemessungssatz der Jahressonderzahlung beträgt in allen Entgeltgruppen 
 

a) bei Beschäftigten, für die nach dem TVöD die Regelungen des Tarifgebiets West 
Anwendung finden, 45 v. H. von 82,14 v. H.  

 
b) bei Beschäftigten, für die nach dem TVöD die Regelungen des Tarifgebiets Ost 

Anwendung finden, 45 v. H. von 61,60 v. H. 
 
c) bei bis zum 31. Dezember 2006 nach AVR Beschäftigten im Tarifgebiet West 30 

v.H. von 82,14 v. H. 
 
d) bei bis zum 31. Dezember 2006 nach AVR Beschäftigten im Tarifgebiet Ost 30 

v.H. von 61,60 v. H. 
 

2. 1Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich um ei-
nen Betrag in Höhe von 255,65 Euro. 2Bei Beschäftigten, für die nach dem TVöD die 
Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und denen am 1. Juli 2009 
Entgelt nach einer der Entgeltgruppen 1 bis 8 zusteht, erhöht sich dieser Zusatzbe-
trag auf 332,34 Euro. 3Satz 2 gilt entsprechend bei Beschäftigten im Tarifgebiet 
West, denen bei Weitergeltung des BAT Grundvergütung bis zur Vergütungsgruppe 
Kr VI zugestanden hätte. 4Teilzeitbeschäftigte erhalten von dem Zusatzbetrag nach 
Satz 1 oder 2 den Teil, der dem Anteil ihrer Arbeitszeit an der Arbeitszeit vergleich-
barer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 5Der Zusatzbetrag nach den Sätzen 1 bis 3 ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
3. Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich für je-

des Kind, für das Beschäftigte im September 2009 kinderbezogene Entgeltbestand-
teile gemäß § 11 TVÜ-Charité erhalten, um 25,56 Euro 

 
(3) 1Im Jahr 2010 erhalten alle Beschäftigten mit dem Entgelt im Monat April und Juli eine 

Einmalzahlung in Höhe von je 150 Euro. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten die Einmalzahlung 
in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 

 
(4) Sollte zum 1. Januar 2009 die neue Entgeltordnung noch nicht in Kraft getreten sein, gilt 

Abschnitt IIIa Absatz 6 fort. 
 
 

§ 12 
Eingruppierung 

 
[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.] 
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§ 13 

Eingruppierung in besonderen Fällen 
 

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.] 
 
 

§ 14 
Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit 

 
(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den 

Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, und hat 
sie/er diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung 
eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. 

 
(2) Durch Tarifvertrag wird geregelt, dass der auf Landesebene für das Land Berlin mit dem 

KAV-Berlin abzuschließende Tarifvertrag über einen Katalog, der die hierfür in Frage 
kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer 
persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit min-
destens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem ersten Tag der 
Vertretung in Anspruch genommen worden ist.  

 
(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 9 bis 

15 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für 
die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 erge-
ben hätte. 2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, be-
trägt die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Beschäftigten. 

 
 

§ 15 
Tabellenentgelt 

 
(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach 

der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden Stufe. 
 
(2) Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Anlage A. 
 
(3) 1Im Rahmen einer tarifvertraglichen Regelung können für an- und ungelernte Tätigkeiten 

in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 
bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze 
vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des Entgelts 
der Entgeltgruppe 1 liegen.  

 
 

§ 16  
Stufen der Entgelttabelle  

 
(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 8 sechs 

Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 und der Anlage A geregelt. 
 
(2) 1Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen 9 bis 15 werden die Beschäftigten zwingend 

der Stufe 1 zugeordnet. 2Etwas anderes gilt nur, wenn eine mindestens einjährige ein-
schlägige Berufserfahrung vorliegt; in diesem Fall erfolgt die Stufenzuordnung unter An-
rechnung der Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus dem vorherigen Arbeitsver-
hältnis.  
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(3) 1Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen 2 bis 8 werden die Beschäftigten der Stufe 1 

zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäf-
tige über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt bei Ein-
stellung nach dem 31. Dezember 2008 in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 
3Ansonsten wird die/der Beschäftigte bei entsprechender Berufserfahrung von mindestens 
einem Jahr der Stufe 2 zugeordnet. 4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neuein-
stellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit 
ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 

 
 
Protokollerklärungen zu den Absätzen 2 und 3:  
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder einer 

auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. 
2.  Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Regelun-

gen für die Praktikantinnen/Praktikanten vom 13. September 2005 gilt grundsätzlich als Er-
werb einschlägiger Berufserfahrung. 

 
 
(4) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhängigkeit 

von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen 
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  
- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8.  
2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 und der Anlage A geregelt. 
 

(5) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der Stufe 2 
(Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegangenen 
Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt.  

 
 

§ 17 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 
(1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht 

wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 
 
(2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann 

die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. 2Bei 
Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für 
das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung der 
Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Ver-
längerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von 
Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommis-
sion zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Ar-
beitgeber und vom Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienststelle angehö-
ren. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission darüber, ob und in wel-
chem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll. 

 



 20

 
Protokollerklärung zu Absatz 2:  
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenauf-
stieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen. 
2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Personalent-
wicklung. 
 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit 
gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen. 
 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene Stu-
fenzuordnung.  
 
 
(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne d § 16 Abs. 4 Satz 1 stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,  
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein 

dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,  
e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr, 
f)  Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 
erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, werden aber nicht 
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei 
Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Un-
terbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; 
die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte 
mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden 
Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

 
(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten derjenigen Stu-

fe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens je-
doch der Stufe 2; bei Eingruppierungen über mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zuord-
nung zu den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingruppierung in jede der ein-
zelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 25 Euro in 
den Entgeltgruppen 1 bis 8 bzw. weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so er-
hält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unter-
schiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) bzw. 
50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt 
mit dem Tag der Höhergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgelt-
gruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuord-
nen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirk-
sam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 2 festgelegten 
Stufe der betreffenden Entgeltgruppe und ggf. einschließlich des Garantiebetrags. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2:  
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 
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§ 18  

Leistungsentgelt 
 
(1) 1Ab dem 1. März 2010 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leistungsentgelt ist eine 

variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt.  
 
(2) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v.H. entspricht bis zu einer Vereinba-

rung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehen-
de Gesamtvolumen 1 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Gel-
tungsbereich des TV-Charité fallenden Beschäftigten. 2Das für das Leistungsentgelt zur Ver-
fügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die 
Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1: 
Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbei-
träge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche Altersvorsorge), die in Monatsbe-
trägen festgelegten Zulagen einschließlich Besitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall 
(§ 22) und bei Urlaub, soweit diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt wor-
den sind; nicht einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigun-
gen, Auslandsdienstbezüge einschließlich Kaufkraftausgleiche und Auslandsverwendungszu-
schläge, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturausgleiche, 
unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen Beschäftigten. 
 
 
(3) Nähere Regelungen werden in einem Tarifvertrag vereinbart. 
 
 
Protokollerklärungen zu Absatz 3:  
1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die zeitgerechte Einführung des 

Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und deshalb beiderseits gewollt ist. 2Kommt bis zum 
31. Dezember 2010 kein Tarifvertrag zu Stande, erhalten die Beschäftigten mit dem Ta-
bellenentgelt des Monats Dezember 2011 6 v.H. des für den Monat September jeweils zu-
stehenden Tabellenentgelts. 3Das Leistungsentgelt erhöht sich im Folgejahr um den Rest-
betrag des Gesamtvolumens. 4Solange in den Folgejahren keine Einigung nach Absatz 3 
zu Stande kommt, gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 5Für das Jahr 2010 erhalten die 
Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2010 12 v.H. des für den 
Monat September 2010 jeweils zustehenden Tabellenentgelts ausgezahlt, insgesamt je-
doch nicht mehr als das Gesamtvolumen gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1, wenn bis zum        
31. Oktober 2010 keine Einigung nach Absatz 3 zustande gekommen ist.  

2. 1In der Entgeltrunde 2011 werden die Tarifvertragsparteien die Umsetzung des § 18 (Leis-
tungsentgelt) analysieren und ggf. notwendige Folgerungen ziehen. 2In diesem Rahmen 
werden auch Höchstfristen für eine teilweise Nichtauszahlung von Gesamtvolumina ge-
mäß Satz 4 der Protokollerklärung Nr. 1 festgelegt; ferner wird eine Verzinsung des etwai-
gen ab dem Jahr 2011 nicht ausgezahlten Gesamtvolumens geklärt.  

 
 
(4) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  
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Protokollerklärungen zu § 18 :  
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf 

für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 2Umgekehrt sind ar-
beitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch 
Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen. 

 
2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen 

werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen berücksichtigt wer-
den.  

 
3.  Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass die leistungsorientierte Bezahlung auch 

früher zur Anwendung gebracht werden kann, sollte eine entsprechende Einigung zwi-
schen den vertragsschließenden Tarifvertragsparteien zu Stande kommen.  

 
 

§ 19 
Erschwerniszuschläge 

 
(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse 

beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung zugrunde 
liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind. 

 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich 

nur bei Arbeiten 
a) mit besonderer Gefährdung, 
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen Er-

schwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausreichend 
Rechnung getragen wird. 

 
(4) Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fällen auch abwei-

chend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der 
Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 

 
(5) 1Die Übernahme des auf Landesebene für das Land Berlin mit dem KAV Berlin abzu-

schließenden Tarifvertrages über zuschlagspflichtige Arbeiten und die Höhe der Zuschlä-
ge erfolgt durch Tarifvertrag. 2Dies gilt entsprechend für einen Tarifvertrag auf Bundes-
ebene. 
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§ 20 

Jahressonderzahlung 
 

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung.  

 
(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten, für die die Regelungen des Tarifge-

biets West Anwendung finden,  
in den Entgeltgruppen 1 bis 8  90 v.H., 
in den Entgeltgruppen 9 bis 12 80 v.H. und  
in den Entgeltgruppen 13 bis 15 60 v.H. 
des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durch-
schnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich 
für Überstunden gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Über-
stunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz be-
stimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeits-
verhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im 
Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraums eine erzie-
hungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahresson-
derzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 

 
 
Protokollerklärungen zu Absatz 2: 
1. 1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die ge-

zahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Än-
derung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalender-
tage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, 
durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 
3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberück-
sichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen 
Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch 
auf Entgelt bestand, maßgeblich. 

 
2. Für das Jahr 2010 wird in Abs. 2 Satz 1 „90 v.H.“ durch „45 v. H. von 90 v.H.“, „80 v.H.“ 

durch „45 v. H. von 80 v.H.“ und „60 v.H.“ durch „45 v. H. von 60 v.H.“ ersetzt. 
 
 
(3) Für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, gilt Ab-

satz 2 mit der Maßgabe, dass die Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung 75 v.H. 
der dort genannten Vomhundertsätze betragen. 

 
(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Ka-

lendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Ent-
gelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate,  
1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. De-
zember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG,  
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum 

Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat; 

2. in denen Beschäftigten nur wegen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Kran-
kengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 



 24

 
(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 2Ein 

Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt wer-
den. 

 
(6)  1Beschäftigte, die bis zum 31. Mai 2007 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die 

Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor 
dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeitraums 
gemäß Absatz 2 die letzten drei Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses. 

 
 

§ 21 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26, § 27 und § 29 
werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden 
als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorherge-
henden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt. 3Ausgenommen 
hiervon sind das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zah-
lungen nach § 23. 
 
 
Protokollerklärungen zu den Sätzen 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalen-

dermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat 
das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalen-
dermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Ände-
rungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden 
vollen Kalendermonate zugrunde gelegt.  

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu be-
rücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden ha-
ben. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 
3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entspre-
chend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits 
Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben die in diesem Zusammenhang auf Basis der 
Tagesdurchschnitte gezahlten Beträge bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 
unberücksichtigt.  

3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist 
die/der Beschäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des Be-
rechnungszeitraums eingetreten. 
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§ 22 

Entgelt im Krankheitsfall 
 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung 
verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wo-
chen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit 
sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeits-
verhinderung in Folge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im 
Sinne von § 9 EFZG.  

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt wurde. 
 
 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die Zeit, für 

die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen 
Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Bar-
leistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die 
gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21; bei freiwillig Krankenversi-
cherten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Ar-
beitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die wegen Übersteigens der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung unterliegen, ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Kranken-
geldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zu-
stünde, zugrunde zu legen. 

 
(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3) 

von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 
von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche  
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich 
für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.  

 
(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus ge-

zahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeit-
punkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare Leis-
tung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versor-
gungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 
3Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf 
die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Be-
schäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber kann von der Rück-
forderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der     
Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, abse-
hen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbe-
scheids schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

 



 26

 
§ 23 

Besondere Zahlungen 
 

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben 
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, ei-
nen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für Vollbeschäftigte beträgt die ver-
mögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch ent-
steht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die 
erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate 
desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mit-
teilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermo-
nate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Kranken-
geldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermö-
genswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leis-
tung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit            

(§ 34 Abs. 3) 
a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro, 
b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro. 

2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe.  
 
(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der Ehegat-

tin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 2Als Sterbegeld wird für 
die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe – für zwei weitere Monate 
das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an ei-
nen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum 
Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung.  

 
 

§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 
(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist 

der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Abweichendes gere-
gelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Ka-
lendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto innerhalb eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen 
Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite 
vorhergehende Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen 
festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21, sind am Zahltag des zweiten Ka-
lendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

 
 
Protokollerklärungen zu Absatz 1: 
1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengünstigere   

Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Anga-
ben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überwei-
sungskosten. 
 

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat zah-
len, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahltag vom 15. auf den 
letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben. 
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(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbe-
schäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Um-
fang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der re-
gelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 

 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile 

nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Ent-
gelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf 
eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträ-
gen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfal-
lenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 
4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1 und entsprechende 
Sonderregelungen) zu teilen. 

 
(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 

0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Jeder Ent-
geltbestandteil ist einzeln zu runden.  

 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Absatz 

3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (z.B. 

Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 
 
 

§ 25 
Betriebliche Altersversorgung 

 
Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum Zwecke 
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des Tarifvertrages 
über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung – ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung. 
 
 
Protokollerklärung zu § 25: 
Die Tarifvertragsparteien werden einen gesonderten Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung ver-
einbaren. 
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Abschnitt IV  

Urlaub und Arbeitsbefreiung 
 

§ 26 
Erholungsurlaub 

 
(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzah-

lung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der 
Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr  
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr  26 Arbeitstage,  
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr  29 Arbeitstage und  
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr  30 Arbeitstage.  
3Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des 
Kalenderjahres vollendet wird. 4Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit 
als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entspre-
chend. 5Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen 
halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von 
weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 6Der Erholungsurlaub 
muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch in Teilen genommen werden.  

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
In der Zeit vom 1. Januar 2007 bis einschließlich 31. Dezember 2008 gelten anstelle von § 21 
TV-Charité die entsprechenden Regelungen des BAT/BAT-O bzw. BMT-G/BMT-G-O. 
 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 6: 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil 
von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 
 
 
(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten des 
folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungsurlaub wegen Ar-
beitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März 
angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten. 

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der Be-
schäftigte als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein 
Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt. 

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs ein-
schließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um ein 
Zwölftel.  

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 24 genannten 
Zeitpunkt gezahlt. 
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§ 27 

Zusatzurlaub 
 

(1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit 
nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 
zusteht, erhalten 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate 

einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 
 
(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z.B. ständige Vertreter) 

erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 2 oder Abs. 6 Satz 2 
zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 
je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet haben, 
und 
je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben. 

 
(3) Nicht belegt 
 
(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von 

§ 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 
2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 
Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 
hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt 
abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

 
(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend. 
 
 
Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2: 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 
1 und 2 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige 
Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, 
bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich. 
3In der Zeit vom 1. Januar 2007 bis einschließlich 31. Dezember 2008 gelten anstelle von § 22 
TV-Charité die entsprechenden Regelungen des BAT/BAT-O bzw. BMT-G/BMT-G-O. 
 
 

§ 28 
Sonderurlaub 

 
Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung 
des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
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§ 29 

Arbeitsbefreiung 
 

(1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts nach     
§ 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, gelten nur die 
folgenden Anlässe:  

 
a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin 
 im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes   ein Arbeitstag, 
b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- 

partnerin/des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes 
oder Elternteils       zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 
an einen anderen Ort      ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum    ein Arbeitstag, 
e) schwere Erkrankung 
 

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er   ein Arbeitstag 
in demselben Haushalt lebt,    im Kalenderjahr, 

 
bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender- bis zu 
jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht  vier Arbeitstage 
oder bestanden hat,     im Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das   
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder   
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer  bis zu 
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,  vier Arbeitstage 
übernehmen muss,     im Kalenderjahr. 

 
2Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung 
nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppel-
buchstaben aa) und bb) die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäftigten 
zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage 
im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

 
f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn   erforderliche 
  diese während der Arbeitszeit erfolgen muss,   nachgewiesene  
          Abwesenheitszeit  
          einschließlich  
          erforderlicher 
          Wegezeiten. 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit die 

Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb 
der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können, 
besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach § 21 nur insoweit, als 
Beschäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen können. 2Das 
fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen 
der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und 
die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 
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(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 

des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen kann 
bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die 
dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach Absatz 1 kein 
Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z.B. Umzug aus persönlichen Gründen). 
 
 
(4) 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der 

Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der Landesfachbereichsvorstände, der 
Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachkommissionsvorstände sowie des 
Gewerkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien anderer vertragsschließender 
Gewerkschaften auf Anfordern der Gewerkschaften Arbeitsbefreiung bis zu acht 
Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 erteilt werden, sofern nicht 
dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an 
Tarifverhandlungen kann auf Anfordern einer der vertragsschließenden Gewerkschaften 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung 
erteilt werden.  

 
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach 

dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von 
Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 
Entgelts nach § 21 gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche 
Interessen entgegenstehen.  

 
 
Protokollerklärung zu § 29: 
In der Zeit vom 1. Januar 2007 bis einschließlich 31. Dezember 2008 gelten anstelle von § 21 
TV-Charité die entsprechenden Regelungen des BAT/BAT-O bzw. BMT-G/BMT-G-O. 
 
 

Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
 

§ 30 
Befristete Arbeitsverträge 

 
(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes so-

wie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig. 
2Für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und 
deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterle-
gen hätte, gelten die in den Absätzen 2 bis 4 geregelten Besonderheiten; dies gilt nicht für 
Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz bzw. einer gesetzlichen 
Nachfolgeregelung unmittelbar oder entsprechend gelten. 

 
(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn 

die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen 
im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach 
Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, 
wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind.  
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(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht 

unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf 
des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete 
Weiterbeschäftigung möglich ist.  

 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen 

und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als 
Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wo-
chen zum Monatsschluss gekündigt werden.  

 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die Ver-

tragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kün-
digungsfrist in einem oder mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen bei dem-
selben Arbeitgeber 
von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr   sechs Wochen 
zum Schluss eines Kalendermonats, 
 
von insgesamt mehr als zwei Jahren   drei Monate, 
von insgesamt mehr als drei Jahren   vier Monate 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das Aus-
scheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Unterbre-
chungszeit bleibt unberücksichtigt. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 5: 
Bei mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte Probezeiten 
nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 
 
 
(6) Die §§ 31, 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
 
 

§ 31  
Führung auf Probe 

 
 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von 

zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zwei-
malige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungsrechte 
bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Wei-

sungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis, kann der/dem Beschäftigten vorübergehend eine 

Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen werden. 
2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Un-
terschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem 
sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt gewährt. 
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf 
Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppie-
rung entsprechende Tätigkeit. 
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Protokollerklärung zu § 31: 
§ 31 tritt zum 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
 

§ 32 
Führung auf Zeit 

 
 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jah-

ren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind zulässig: 
 

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu einer 
Gesamtdauer von acht Jahren, 

 
b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Gesamt-

dauer von zwölf Jahren. 
 

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber können 
auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 4Die allgemeinen 
Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte blei-
ben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Wei-

sungsbefugnis. 
 

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Beschäf-
tigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten Fristen     
übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertragung eine Zu-
lage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bisheri-
gen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 er-
gebenden Entgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Entgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur 
nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2. 3Nach Fristablauf erhält 
die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zu-
schlag entfällt. 

 
 

Protokollerklärung zu § 32: 
§ 32 tritt zum 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
 

§ 33 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,  
 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das jeweils gesetzliche Rentenein-
trittsalter  erreicht hat, 
 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).  
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(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines 

Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der Beschäftig-
te voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von 
der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst 
nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsam-
tes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des 
Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn 
nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In 
diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit ge-
währt wird. 

 
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn 

der Beschäftigte nach seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten Leistungs-
vermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz 
weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe 
nicht entgegenstehen, und der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des 
Rentenbescheids seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.  

 
(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Altersren-

te nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amts-
ärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 
2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Be-
schäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist. 

 
(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchst. a geen-

det hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen. 
2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 
gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.  

 
 

§ 34 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 
(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die 

Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündigungs-
frist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3)  

 
 bis zu einem Jahr    ein Monat zum Monatsschluss, 
 von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 
 von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 
 von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
 von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 
 von mindestens 12 Jahren  6 Monate 
 
 zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und für die 

die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, können nach einer Beschäfti-
gungszeit (Absatz 3) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichti-
gen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis zum 31. Dezember 2006 
geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, verbleibt es dabei. 
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(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte 

Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs 
gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein 
dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte von Arbeitge-
bern, die vom Geltungsbereich des TVöD oder TV-L erfasst werden, zur Charité, werden 
die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt ent-
sprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 

 
 

§ 35 
Zeugnis 

 
(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein 

schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und 
Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). 

 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein 

Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 
 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein 

Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 
 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
 
 

Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
 

§ 36  
Anwendung weiterer Tarifverträge / Regelungen  

 
 

Protokollerklärung: 
1Die Tarifvertragsparteien werden durch Tarifvertrag bis zum 31. Dezember 2008 regeln, wel-
che den BAT/BAT-O (B/L) BMT-G/BMT-G-O (VKA/KAV Berlin) ergänzenden Tarifverträge und 
Tarifvertragsregelungen für Beschäftigte im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages – ggf. nach 
ihrer Anpassung an diesen Tarifvertrag – weiter anzuwenden sind. 2Bis dahin finden alle den 
BAT/BAT-O (B/L), BMT-G/BMT-G-O (VKA/KAV Berlin) ergänzenden und von der Charité anzu-
wendenden Tarifverträge oder Tarifvertragsregelungen in ihrem bisherigen Geltungsbereich 
weiter Anwendung. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die vom KAV Berlin abgeschlossenen 
Tarifverträge (Bezirks- und Bezirkszusatztarifverträge). 
4Ab dem 1. Januar 2007 finden die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Charité keine Anwen-
dung mehr. 
 
 

§ 37 
Ausschlussfrist 

 
(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-

schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten oder vom Ar-
beitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die ein-
malige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 
 
Protokollerklärung zu § 37: 
Die Ausschlussfrist beginnt mit dem Tag nach der Unterzeichnung dieses Tarifvertrages und gilt 
bis dahin als ausgesetzt. 
 
 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West Bezug genommen wird, gilt folgendes: 
 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren Arbeitsver-
hältnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet begründet worden 
ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu diesem Gebiet fortbesteht. 

 
b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet West. 

 
(2) Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“ Bezug genommen wird, 

gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Personalvertretungsrecht 
entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt. 

 
(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Einigungsstelle 

vor.  
 
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Bescheinigung 

des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die vertraglich 
geschuldete Arbeitsleitung in vollem Umfang zu erbringen, ohne deswegen zugleich teil-
weise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI zu sein.  

 
(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor 

dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. 2Die Re-
gelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätig-
keit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte. 

 
 

§ 39 
Inkrafttreten, Laufzeit, Verhandlungsverpflichtung 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2007 in Kraft soweit nichts Anderes bestimmt ist. 

2Abweichend von Satz 1 tritt Abschnitt IIIb am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
(2) 1Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss eines Kalender-

vierteljahres gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 2010. 2§ 4 TVG findet An-
wendung.  

 
(3) Im Jahr 2010 wird unter Beachtung der dann geltenden charité-spezifischen Bedingungen 

über die Höhe der Jahressonderzahlung und über die Regelung zur Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses für die Zeit ab 2011 unter der Voraussetzung verhandelt, dass gleiche 
Bedingungen für alle Beschäftigten herbeigeführt werden. 

 
(4) Nach Abschluss der Verhandlungen für die Entgeltordnung zum TVöD zwischen den ver-

tragsschließenden Gewerkschaften, dem Bund und der VKA verpflichten sich die Tarifver-
tragsparteien zur zeitnahen Aufnahme von Verhandlungen, mit dem Ziel der Übernahme. 
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(5) 1Sollte eine Bestimmung dieses Tarifvertrages unwirksam sein oder werden, so wird die 

Wirksamkeit der übrigen Regelungen hierdurch nicht berührt. 2Die Vertragspartner werden 
anstelle der unwirksamen eine wirksame Regelung treffen, die dem beabsichtigten Zweck 
der unwirksamen Regelung entspricht. 3Bei offensichtlichen Regelungslücken dieses Tarif-
vertrages verpflichten sich die Tarifvertragsparteien, Verhandlungen mit dem Ziel der Er-
gänzung dieses Tarifvertrages aufzunehmen. 

 
 
 
Berlin 
 
 
 
 
 
 

Für die 
Charité - Universitätsmedizin Berlin 

Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die 
dbb tarifunion 
der Vorstand  
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Anhang zu § 9  
Besondere Bereitschaftszeiten 
 
 
 

A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen / Hausmeister 
 

 
(1) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerhebli-

chem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu § 6 Abs. 
1 Satz 1.  

 
(2) 1Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Ar-

beitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 2Die Summe aus Vollarbeits- und Bereit-
schaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
3Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der Hausmeister am 
Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten 
muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und 
in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 4Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte 
als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 5Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und 
Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

 
 

 
B. Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in Leitstellen 

 
(1) 1Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in den Leitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig 

und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere 
Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1: 
2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Ar-
beitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und Bereit-
schaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz 
oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im 
Bedarfsfall die Arbeit selbstständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen 
die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als ta-
rifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Be-
ginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

(2) Die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit beträgt zwölf Stunden zuzüglich der gesetzlichen 
Pausen.  

(3) Die allgemeinen Regelungen zur Arbeitszeit bleiben im Übrigen unberührt. 
(4) Nicht belegt 
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Anhang zu § 16  

 
Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte Beschäftigte 
 
(1) 1Abweichend von § 16 Abs. 1 ist Endstufe 
 

a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend 
 

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,  
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,  
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc BAT/BAT-O (vorhandene  

                   Beschäftigte),  
- Lohngruppe 9 BMT-G/BMT-G-O;  

 
b) in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 

 
- Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII BAT sowie nach Aufstieg aus 

IX/IXb BAT/BAT-O,  
 

c) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der  
 

- Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X BAT/BAT-O (vorhandene  
                   Beschäftigte), 

- Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte), 
- Lohngruppe 1a BMT-G/BMT-G-O, 
- Lohngruppe 1 mit ausstehendem Aufstieg nach  

                   Lohngruppe 1a BMT-G/BMT-G-O. 
 
Protokollerklärung: 
1Vorhandene Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 1 TVÜ-Charité. 
 
2Abweichend von § 16 Abs. 4 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende Sonderregelun-
gen: 
In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach neun 
Jahre in Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der 
 

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O (einschließlich in Vergü-

tungsgruppe Vb vorhandene Aufsteiger aus Vergütungsgruppe Vc BAT/BAT-O) 
 
erreicht;  
3Abweichend von § 16 Abs. 4 Satz 1 gilt für die Stufenlaufzeit folgende Regelung: 
In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 bei Tätigkeiten entspre-
chend der Lohngruppe 9 BMT-G/BMT-G-O erreicht. 
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(2) Abweichend von § 16 Abs. 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b zum 
BAT/ BAT-O) Eingangsstufe  

  
a) in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend  
 

- Kr. XI mit Aufstieg nach Kr. XII  
- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX 
- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII (9 b) 
 
- in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend  
 
Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII 
Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI 
Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X 
Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII 
Kr. VII ohne Aufstieg  
Kr. VI ohne Aufstieg 

 
b) in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten entsprechend 
 

Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI 
Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI  
Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va 
 

 
(3) Abweichend von § 16 Abs. 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b 

zum BAT/ BAT-O) Endstufe in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 11 die Stufe 5 bei Tätigkei-
ten entsprechend 

 
- Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI 
- Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X 
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII 
- Kr. VII ohne Aufstieg  
- Kr. VI ohne Aufstieg 
- Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V 

 
(4) Abweichend von § 16 Abs. 3 4 Satz 1 gelten für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 

1b zum BAT/ BAT-O) für die Stufenlaufzeiten folgende Sonderregelungen: 
 

a) in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 
nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. XII 
mit Aufstieg nach Kr. XIII BAT/BAT-O, 

 
b) in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 

nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. X 
mit Aufstieg nach Kr. XI BAT/BAT-O, 

 
c) in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 

nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IX 
mit Aufstieg nach Kr. X BAT/BAT-O,  

 
d) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei Jahren in Stufe 5 bei Tätigkeiten 

entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX BAT/BAT-O, 
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e) in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten 

entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII BAT/BAT-O, 
 
f) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) 

nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppen Kr. 
VI mit Aufstieg nach VII, Kr. VII ohne Aufstieg BAT/BAT-O, 

 
g) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 

(9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppen 
Kr. VI ohne Aufstieg BAT/BAT-O. 
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Niederschriftserklärungen  
 
 
1. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. b: 
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zulagen und Zuschläge 
nicht berücksichtigt. 
 
2. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. s: 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskräfte Beschäftigte sind, zu 
deren Aufgabe es gehört, das hauptberufliche wissenschaftliche Personal in Forschung und Lehre 
sowie bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu unterstützen. 
 
3. Zu § 4 Abs. 1: 
Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unterscheidet sich nicht 
von dem bisherigen Begriff „Dienstort“. 
 
4. Zu § 8 Abs. 3: 
Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind sich die Tarifver-
tragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochenendrufbereitschaft am Freitag 
um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so erhalten Beschäftigte folgende Pauschalen: 
Zwei Stunden für Freitag, je vier Stunden für Samstag und Sonntag, keine Pauschale für Mon-
tag. Sie erhalten somit zehn Stundenentgelte." 
 
5. Zu § 10 Abs. 4: 
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht begründet. 
 
6. Zu § 14 Abs. 1: 
1. 1Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren Entgeltgruppe 

entspricht, bestimmt sich nach den gemäß § 18 Abs. 3 TVÜ-Bund/VKA fortgeltenden Re-
gelungen des § 22 Abs. 2 BAT/BAT-O bzw. den entsprechenden Regelungen für Arbeite-
rinnen und Arbeiter. 2Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass diese Niederschriftserklä-
rung im Zusammenhang mit der neuen Entgeltordnung überprüft wird. 

2. Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer hö-
herwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit ist. 

 
7. Zu § 16 Abs. 3 Satz 2: 
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene Verwerfungen zwi-
schen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen entstehen können. 
 
8. Zu § 18 Abs. 2: 
1Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v.H. wird wie folgt finanziert  

- Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form, 
- im Rahmen zukünftiger Tarifrunden.  

2Die Tarifvertragsparteien führen erstmals September 2011 Gespräche über den Anteil aus aus-
laufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von Effizienzgewinnen. 
 
9. Nicht belegt 
 
10. Zu § 18: 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne des § 4 
TV ATZ sind.  



 43

 
11. Zu § 20 Abs. 2 Satz 1: 
Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppe 2Ü zu den 
Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15Ü zu den Entgeltgruppen 13 
bis 15 gehören. 
 
12. Zu Abschnitt III: 
Die Tarifvertragsparteien werden zeitnah Tarifverhandlungen zur Übernahme der Regelung der 
Entgeltsicherung bei Leistungsminderung in Ergänzung des TVöD-Bund für den TV-Charité 
aufnehmen. 
 
13. Zu § 29 Abs. 1 Buchst. f: 
Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich verordnete 
Behandlung. 
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